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Text 

ARTIKEL 34 

Berufliche Schweigepflicht 

Die Mitglieder und früheren Mitglieder des Gouverneursrats und des Direktoriums sowie alle anderen 
Personen, die für den ESM oder in Zusammenhang damit tätig sind oder tätig waren, geben keine der 
beruflichen Schweigepflicht unterliegenden Informationen weiter. Auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
dürfen sie keine der beruflichen Schweigepflicht unterliegenden Informationen weitergeben. 
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